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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke und der Gruppe der PDS 
— Drucksache 13/8288 — 

Stellungnahmen der Bundesregierung bei laufenden Ermittlungs-
und Strafverfahren in politischen Strafsachen 

In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage zur Ermordung eines 
Polizeibeamten durch einen mutmaßlichen neofaschistischen Täter 
(Drucksache 13/7327), hat die Bundesregierung darauf verzichtet, vor 
den Gefahren des militanten bundesdeutschen Neofaschismus zu war-
nen und auf dessen terroristische Organisationsstrukturen hinzuweisen. 

Bei allen Fragen, die diesen politischen und organisatorischen Zusam-
menhang betreffen, verweigert die Bundesregierung die Auskunft mit 
dem Hinweis, daß es der „ständige(n) Praxis der Bundesregierung" ent-
spreche, „keine Auskünfte zu laufenden Ermittlungs- und Strafverfahren 
zu geben". Schon eine Beantwortung der Frage nach den allgemeinen 
verfassungsschutzrelevanten Erkenntnissen zur Person des mutmaß-
lichen Täters wird mit diesem Verweis verweigert. Fragen zur Einbindung 
des Täters ins rechtsterroristische Netz werden mit diesem Verweis 
ebenso wenig beantwortet wie Fragen nach der Herkunft der Waffen. 

Im Gegensatz zu der oben angeführten Äußerung der Bundesregierung, 
es entspreche ihrer ständigen Praxis, bei laufenden Ermittlungs- und 
Strafverfahren keine Auskünfte zu erteilen, hat Bundeskanzler Dr. Hel-
mut Kohl im Juli 1993 eine Stellungnahme zu den tödlichen Schüssen in 
Bad Kleinen trotz laufender Ermittlungsverfahren abgegeben. „DIE 
WELT" vom 23. Juli 1993 zitierte aus der Rede von Bundeskanzler Dr. 
Helmut Kohl vor der Anti-Terror-Truppe GSG 9 vom Bundesgrenzschutz 
wie folgt: 

„Einer von ihnen, Michael Newrzella, hat dabei sein Leben verloren, ein 
weiterer ist verletzt worden (...). Es ist unerträglich und ein Skandal, mit 
welcher Gleichgültigkeit manche in den vergangenen Wochen über den 
gewaltsamen Tod von Michael Newrzella hinweggegangen sind. Statt-
dessen wurde versucht, aus seinem Mörder eine A rt  Märtyrer zu machen 
(...). Die Festnahmeaktion galt Terroristen, die vor keiner Gewalt zu-
rückschrecken und rücksichts- und bedenkenlos von der Schußwaffe 
Gebrauch machen (...). Wir haben es mit Verbrechern zu tun, die ding-
fest gemacht werden müssen." 

1. Wie bewertet die Bundesregierung die am 23. Februar 1997 erfolgte 
Tötung des Polizeibeamten? 

a) Wird die Tötung des Polizeibeamten als politische Straftat einge-
schätzt? 

b) Wenn ja, mit welcher Begründung? 

c) Wenn nein, warum nicht? 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom 
7. August 1997 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich - in kleinerer Schriftgröße - den Fragetext. 
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Die Tötung eines Polizeibeamten am 23. Februar 1997 ist Gegen-
stand eines andauernden Ermittlungsverfahrens der Staatsan-
waltschaft Lübeck. Die Bundesregierung sieht sich im Hinblick 

auf das laufende Ermittlungsverfahren und die ausschließliche 
Landeszuständigkeit nicht veranlaßt, von ihrem Grundsatz, zu 
laufenden Straf- und Ermittlungsverfahren nicht Stellung zu neh-
men, abzuweichen. 

2. Haben sich die Bundesanwaltschaft beim Bundesgerichtshof (GBA) 
und das Bundeskriminalamt (BKA) jemals in die Ermittlungen des 
Tötungsdelikts durch ein Mitglied der Berliner Neonazi-Szene ein-
geschaltet? 

Wenn ja, 

a) wann und mit welcher  Begründung  wurden die Ermittlungen 
aufgenommen, 

b) mit wie vielen Beamten aus welchen Abteilungen wurden die 
Ermittlungen durchgeführt, 

c) führt das BKA auch heute noch die Ermittlungen fo rt , oder hat es 
die Ermittlungen ggf. abgegeben bzw. abgeschlossen (bitte den 
genauen Zeitpunkt benennen)? 

d) Wenn nein, warum nicht? 

Nein. Die gesetzlichen Voraussetzungen für ein Tätigwerden die-
ser Behörden liegen nicht vor. 

3. Gilt die behauptete ständige Praxis, „keine Auskünfte zu lau-
fenden Ermittlungs- und Strafverfahren zu geben" (Drucksache 
13/7327), auch hinsichtlich der verfassungsschutzrelevanten Aspekte 
der Straftaten bzw. hinsichtlich der verfassungsschutzrelevanten 
Aspekte der politischen Aktivitäten der Person, gegen die ermittelt 
wird? 

Wenn ja, mit welcher Begründung? 

Ja. Diese Aspekte sind Bestandteil des laufenden Ermittlungs-
bzw. Strafverfahrens. Die Erteilung von Auskünften fällt daher 
auch insoweit grundsätzlich in den Zuständigkeitsbereich der je-
weiligen Polizeibehörde bzw. Staatsanwaltschaft. 

4. Hat „DIE WELT" vom 23. Juli 1993 aus der Rede von Bundeskanzler 
Dr. Helmut Kohl vor der GSG 9 richtig zitiert? 

Die Rede des Bundeskanzlers Dr. Helmut Kohl ist veröffentlicht 
im Bulletin Nr. 66 vom 29. Juli 1993, S. 691/692. 

5. Trifft es zu, daß zu diesem Zeitpunkt die gegen Birgit Hogefeld und 
unbekannte Polizeibeamte eingeleiteten Ermittlungsverfahren noch 
nicht abgeschlossen waren? 

Ja. 

6. Sind während dieses laufenden Verfahrens weitere Erklärungen, 
Stellungnahmen, Pressemitteilungen und Auskünfte von Mitglie-
dern der Bundesregierung bzw. von Vertretern von Bundesbe-
hörden und -ministerien erfolgt (bitte einzeln auflisten)? 
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Im Fall „Bad Kleinen" sind von Vertretern der Bundesregierung 
bzw. von Bundesbehörden und -ministerien eine Vielzahl von Er-
klärungen, Stellungnahmen etc. abgegeben worden. Eine stati-
stische Erfassung ist nicht erfolgt, so daß eine detaillierte Auf-
listung nicht möglich ist. 

7. Wie erklärt die Bundesregierung den widersprüchlichen Sachverhalt, 
daß Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl im Fall „Bad Kleinen" trotz lau-
fender Ermittlungs- und Strafverfahren eine Stellungnahme abge-
geben hat, im Fall „Kai Diesner" hingegen die Bundesregierung be-
hauptet, es entspreche ihrer ständigen Praxis, keine Auskünfte zu 
laufenden Ermittlungs- und Strafverfahren zu erteilen? 

Die Besonderheiten des Falles „Bad Kleinen" machten die dama-
lige Stellungnahme der Bundesregierung erforderlich. 

 



 


